
 

 

E n t w u r f  

Bundesgesetz, mit dem das Kraftfahrgesetz 1967 geändert wird (29. KFG-Novelle) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

29. KFG-Novelle 

Das Kraftfahrgesetz 1967, BGBl. Nr. 267, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 57/2007, wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Abs. 1 Z 43 lit. b wird die Zahl „25“ durch die Zahl „30“ ersetzt. 

2. In § 20 Abs. 1 lit. d entfällt die Wortfolge “bei Fahrzeugen, die für die Entstörung von Richtfunk- und 
Koaxialkabelanlagen der BOS-Netze (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsfunktionen) bestimmt 
sind“. 

3. In § 20 Abs. 5 wird der Punkt am Ende der lit. i durch einen Beistrich ersetzt und folgende lit. j 
angefügt: 
 „j)  für die auftragsgemäße dringende Entstörung der Funk- bzw. Kommunikationssysteme sowie 

Leitzentralen der BOS-Organisationen (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben).“ 

4. § 40a Abs. 3 lautet: 
„(3) Als Zulassungsstelle kommt nur eine Einrichtung von in Österreich zum Betrieb der 

Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung berechtigten Versicherern, die hierzu durch Bescheid des 
Landeshauptmannes ermächtigt worden sind, in Betracht, die im Sprengel der Behörde, im Sprengel der 
unmittelbar angrenzenden Behörde desselben Bundeslandes oder am Sitz der Behörde einen Standort 
aufweist. Grenzt an den Sprengel einer Behörde im selben Bundesland nur ein weiterer Sprengel 
unmittelbar an, so kann die Ermächtigung über Antrag auf den an diesen Sprengel in der weiteren Folge 
jeweils unmittelbar angrenzenden örtlichen Wirkungsbereich der benachbarten Behörden des selben 
Bundeslandes ausgedehnt werden.“ 

5. In § 57a Abs. 3 Z 3 entfallen in der lit. b das Wort „oder“ und die lit. c. 

6. § 101 Abs. 2 lautet: 
„(2) Bei Langgutfuhren, Wirtschaftsfuhren (§ 30 der StVO 1960), Großvieh-, Boot- und 

Flugzeugtransporten und wenn mit Zugmaschinen, Motorkarren oder Schneeräumfahrzeugen Geräte 
befördert werden, dürfen die Abmessungen, bei anderen Transporten in Ausnahmefällen, wie bei 
unteilbaren Gütern, die Abmessungen, das höchste zulässige Gesamtgewicht und die höchsten zulässigen 
Achslasten durch die Beladung überschritten werden, wenn die hiefür durch Verordnung (Abs. 6) 
festgesetzten Grenzen und Voraussetzungen eingehalten werden.“ 

7. § 102 Abs. 9 lautet: 
„(9) Der Lenker darf Schneeketten und dergleichen (§ 7 Abs. 2) nur dann verwenden, wenn dies 

erforderlich ist, und nur, wenn sie so befestigt sind, dass sie die Oberfläche der Fahrbahn nicht 
beschädigen können. Der Lenker eines Kraftfahrzeuges der Klassen M2, M3, N2 und N3 sowie eines von 
solchen Fahrzeugen abgeleiteten Kraftfahrzeuges hat während des Zeitraumes von jeweils 15. November 
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bis 15. März geeignete Schneeketten für mindestens zwei Antriebsräder mitzuführen. Dies gilt nicht für 
Fahrzeuge, 
 1. bei denen bauartbedingt eine Montage von Schneeketten nicht möglich ist, 
 2. mit denen Überstellungsfahrten mit Probe- oder Überstellungsfahrtkennzeichen durchgeführt 

werden, 
 3. die allradgetrieben sind und Winterreifen (Abs. 8a) an allen angetriebenen Rädern montiert 

haben, und 
 4. der Klassen M2 und M3, die im Kraftfahrlinienverkehr eingesetzt werden.“ 

8. § 102d Abs. 9 lautet: 
„(9) Die Kostenersätze für die Ausstellung der Fahrerkarten und Unternehmenskarten, die von den 

gemäß Abs. 1 Ermächtigten eingehoben wurden, sind gesammelt alle drei Monate, abzüglich des Anteils, 
der den gemäß Abs. 1 Ermächtigten vereinbarungsgemäß zufällt, dem Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie zu überweisen. Die Kostenersätze für die Kontrollgerätekarten sind 
zweckgebunden im Sinne des § 17 Abs. 5 Bundes-Haushaltsgesetz für den Betrieb, die Erhaltung, für 
Verbesserungen und Weiterentwicklung des Systems des digitalen Kontrollgerätes zu verwenden. Weiters 
sind aus den Kostenersätzen die Anteile des Kartenpersonalisierers, der Bundesrechenzentrum GmbH und 
der Bundesanstalt für Verkehr nach einem vereinbarten Schlüssel zu bestreiten.“ 

9. In § 106 Abs. 1 lautet der letzte Satz: 
„Bei der Berechnung der Anzahl der Personen, die mit einem Omnibus oder Omnibusanhänger im 
Kraftfahrlinienverkehr befördert werden, sind drei Kinder unter 14 Jahren als zwei Personen und Kinder 
unter sechs Jahren nicht zu zählen.“ 

10. § 106 Abs. 5 Z 3 lautet: 
 „3. das dritte Lebensjahr vollendet haben, in Fahrzeugen der Klassen M2 und M3, die nicht im 

Kraftfahrlinienverkehr eingesetzt werden, die vorhandenen Sicherheitssysteme 
(Sicherheitsgurten oder Rückhalteeinrichtung) benutzen, wenn sie sich auf ihrem Sitz befinden. 
Falls eine erwachsene Begleitperson im Omnibus mitfährt, so geht diese Verpflichtung auf diese 
Person über.“ 

11. § 106 Abs. 6 Z 4 lautet: 
 „4. bei der Beförderung in Taxi-Fahrzeugen, es sei denn, es handelt sich um Schülertransporte 

gemäß Abs. 10,“ 

12. Dem § 132 wird folgender Abs. 26 angefügt: 
„(26) Fahrzeuge, die für die Entstörung von Richtfunk- und Koaxialkabelanlagen der BOS-Netze 

(Behörden und Organisationen mit Sicherheitsfunktionen) bestimmt sind und an denen aufgrund der 
bisherigen Bestimmung des § 20 Abs. 1 lit. d Scheinwerfer und Warnleuchten mit blauem Licht 
angebracht sind, dürfen noch bis 30. Juni 2008 ohne Bewilligung gemäß § 20 Abs. 5 lit. j verwendet 
werden.“ 

13. Dem § 135 wird folgender Abs. 19 angefügt: 
„(19) Die Änderungen durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx treten wie folgt in Kraft: 

 1. § 20 Abs. 1 lit. d und § 20 Abs. 5 lit. j, § 40a Abs. 3, § 57a Abs. 3, § 101 Abs. 2, § 102 Abs. 9, 
§ 102d Abs. 9, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx mit Ablauf des Tages 
der Kundmachung; 

 2. § 106 Abs. 1, Abs. 5 Z 3 und Abs. 6 Z 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx mit 
1. März 2008; 

 3. § 2 Abs. 1 Z 43 lit. b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx mit 1. Jänner 2010.“ 
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